
2026/06/24 21:48 1/1 Art. 2 Rückführungsrichtline: Anwendungsbereich

Aufenthaltswiki - https://wiki.aufentha.lt/

Art. 2 Rückführungsrichtline:
Anwendungsbereich

1. Wortlaut

(1) Diese Richtlinie findet Anwendung auf illegal im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhältige
Drittstaatsangehörige.

(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, diese Richtlinie nicht auf Drittstaatsangehörige
anzuwenden:

a) die einem Einreiseverbot nach Artikel 13 des Schengener Grenzkodex unterliegen oder die von
den zuständigen Behörden in Verbindung mit dem illegalen Überschreiten der Außengrenze eines
Mitgliedstaats auf dem Land-, See- oder Luftwege aufgegriffen bzw. abgefangen werden und die
nicht anschließend die Genehmigung oder das Recht erhalten haben, sich in diesem Mitgliedstaat
aufzuhalten;

b) die nach einzelstaatlichem Recht aufgrund einer strafrechtlichen Sanktion oder infolge einer
strafrechtlichen Sanktion rückkehrpflichtig sind oder gegen die ein Auslieferungsverfahren
anhängig ist.

(3) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf Personen, die das Gemeinschaftsrecht auf freien
Personenverkehr nach Artikel 2 Absatz 5 des Schengener Grenzkodex genießen.
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